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Der Einnahmen- und Ausgabenplan besteht aus zwei Teilen:  

• Der Erfassung der geplanten Ausgaben  
• die Erfassung der zum Zeitpunkt der Antragstellung verfügbaren Einnahmen 

(Eigenmittel und Drittmittel) 

Welche Ausgabenarten sind förderfähig?  

• Personalausgaben (vorwiegend für Inland; Ausland und Burundi bitte den Richtlinien 
entnehmen) 

• Honorarausgaben (nur mit entsprechenden Honorarvertrag) 
• Sachausgaben (ab einem Betrag von 800,00€ netto sind die Gegenstände zu 

inventarisieren und verbleiben mind. 5 Jahre im Besitz der Antragstellenden) 
• Reiseausgaben (entsprechend den Vorgaben des Landesreisekostengesetzes)  
• Verpflegungsausgaben 
• Sonstige Ausgaben  
• Verwaltungskosten (Pauschal 10% der Gesamtausgaben – diese müssen nicht per 

Belegen nachgewiesen werden) 

Welche Ausgabenarten sind nicht förderfähig?  

• Es werden keine Pauschalen gefördert. Das bedeutet, dass die Bezeichnung 
„pauschal“ auch nicht Teil der Berechnungsgrundlage sein kann. In der Regel sind 
Begriffe wie „laut Angebot“, „laut Recherche“, oder „Erfahrungswert“ gemeint.  

• Für bwirkt! Ausland und bwirkt! Burundi: Reise- und Personalausgaben der 
antragstellenden Organisation aus Baden-Württemberg. 

Wie trage ich die Ausgaben korrekt ein? 

 
Jede Ausgabe gehört zu einer Ausgabenart. Damit die Menschen, die den Antrag prüfen, 
nachvollziehen können, wie sich die Kosten zusammensetzen, muss die Ausgabe genauer 
beschrieben werden. Neben dem Betrag ist es wichtig, die Zusammensetzung des Preises zu 
beschreiben, die aufzeigt, für welchen Aufwand oder Leistungsumfang die Kosten entstehen. 
So sollten Sie beispielsweise bei Honorarausgaben die Stundenanzahl und Stundensätze zur 
Berechnungsgrundlage angeben. Aus den einzelnen Angaben errechnet unsere Plattform 
automatisch Ihre Gesamtausgaben zusammen.  



Wie trage ich die Einnahmen ein? 

Die Einnahmen sind aufgeteilt in Eigenmittel (Vereinsmittel aus bspw. Spenden) und 
Drittmitteln (Fördermittel von anderen Förderinstitutionen) im Fall für bwirkt! Ausland und 
bwirkt! Burundi kommen zudem noch ein angemessener Eigenanteil bzw. angemessene 
Eigenleistung hinzu. Diese müssen zusammen mindestens 15% Ihrer Gesamtkosten 
abdecken.  

 

 
In jedem Fall müssen Sie alle Einnahmen (Eigenmittel und Drittmittel) bei der Abrechnung 
Ihres Projekts erbringen. Sollten insbesondere Drittmittel im Laufe des Projekts wegfallen 
müssen Sie die SEZ darüber informieren. 

Nach der Angabe all Ihrer Einnahmen berechnet das System dann automatisch Ihre 
beantragte Fördersumme aus der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Sie 
müssen die gewünschte Fördersumme also an keiner Stelle selbst aktiv eintragen. Diese ist 
dann im Übersichtsabschnitt „Einnahmen- und Ausgabenplan“ ersichtlich.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an Ihre Ansprechperson bei der SEZ wenden.  


